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Stellungnahme zu einem Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum geplanten Stan-

dard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie er gemäß Arti-

kel 29ca der in Änderung befindlichen EU-Bilanzrichtlinie vorgesehen ist. 

Durch die Anpassung der CSRD im Rahmen des Omnibus-Verfahrens wird der 

Anwendungsbereich der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung künf-

tig deutlich reduziert. Dies erhöht die Bedeutung einer möglichen freiwilligen Be-

richterstattung. Wir begrüßen, dass eine möglichst unbürokratische Entwicklung 

von Standards für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung nach Arti-

kel 29ca EU-Bilanzrichtlinie geprüft wird. Die hohe Dynamik, in der Änderungen 

bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung in letzter Zeit diskutiert wurden, hat zu 

größeren Unsicherheiten in der Wirtschaft gesorgt. Aus unserer Sicht ist es da-

her wichtig, zeitnah einen stabilen Rechtsstand und somit Klarheit über die in-

haltlichen Nachhaltigkeitsberichtspflichten zu schaffen. 

Wir weisen darauf hin, dass die avisierten Standards für die freiwillige Nachhal-

tigkeitsberichterstattung nach den Anforderungen des Artikel 29ca der EU-Bi-

lanzrichtlinie mit Blick auf die Kapazitäten und Eigenschaften der Unternehmen,  
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für die sie konzipiert sind, sowie den Umfang und die Komplexität ihrer Tätigkei-

ten verhältnismäßig und relevant sein müssen („fit for purpose“).  

Der Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung kleiner und mitt-

lerer Unternehmen in Anhang I der Empfehlung (EU) 2025/1710 (im Folgenden: 

VSME) wurde hingegen ursprünglich für einen anderen Anwendungsbereich – 

namentlich solche Unternehmen, die nach der ursprünglichen CSRD nicht zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden sollten – konzipiert und 

deckt damit nicht vollumfänglich die Kapazitäten und Eigenschaften sowie den 

Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten derjenigen Unternehmen ab, die 

aufgrund des Omnibus-I-Pakets aus dem Anwendungsbereich der verpflichten-

den Nachhaltigkeitsberichterstattung herausfallen. Weiterhin sah die ursprüngli-

che CSRD den VSME nicht als Maßstab für den sog. Value Chain Cap vor, da 

der geplante Standard für kapitalmarktorientierte KMU (sog. LSME) diese Auf-

gabe übernehmen sollte. Der VSME wurde darüber hinaus vor der Überarbei-

tung des ersten Satzes der ESRS („Draft Simplified ESRS“) und der Überarbei-

tung der Offenlegungsverordnung erstellt.  

Sollte dennoch eine Identität des VSME mit den künftigen Standards zur freiwil-

ligen Nachhaltigkeitsberichterstattung politisch intendiert sein, sehen wir im Zu-

sammenhang mit der Funktion des Standards als sog. Value Chain Cap Klar-

stellungsbedarf, welche Bestandteile des VMSE (z.B. welche der Module) als 

Maßstab für den Value Chain Cap heranzuziehen sind. Darüber hinaus wäre si-

cherzustellen, dass die Angaben aussagekräftig genug sind, um berechtigten 

Informationsinteressen der Berichtadressaten gerecht zu werden und den Um-

fang sonstiger freiwilliger Vereinbarungen zum Datenaustausch zu reduzieren. 

Sollten in den künftigen freiwilligen Standards dagegen – basierend auf dem 

VSME – weitere Anforderungen aufgenommen werden, ist darauf zu achten, 

dass diese unter Kosten-Nutzen-Aspekten angemessen sind und eine freiwillige 

Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht überbordend belasten. 

Wir hoffen, dass diese Anregungen Ihre Zustimmung finden und in das weitere 

Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene eingebracht werden können. 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Sack  Dr. Siegel 


